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II- A?f6s der Beilagen zu den 5tcnogr;:phischeJ~ Protokoll~n des Nationalrates 

... XII. Gesetzgebuflgsperiode 
BUNDESMINISTERIUM 

FUR 
AUSWARTIGE ANGELEGENHEITEN 

Zl.10.373-VR/71 

Schriftliche Anfrage der Abge~ 
ordneten zum Nationalrat 
Dr. KRANZU1AYR und Genossen 
an die Bundesregierung betref­
i'endEntschließung (70)13 der 
Ministerdelegierten vom 13.April 
1970 üb€~r·· die verborgene Krimi­
nalität (Zl.793!J) 

An die 

WiEN, 

Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates 

Wie n 

. Nach der dem Bundeskanzleramt am 15. Juli 
o 

1971 zugekommenen Note der Kanzlei des Präsi-
denten des Nationalrates, Zl.793/J, vom 13. Juli 
1971 haben die Abgeordneten zum Nationalrat 

.. Dr. KRANZLl'1AYH und·Genossen eine 

A n.f rag e 

an die BundesregieruTlg betreffend die DurchfU.h­
. rung der Entschließung (70) 13 des r1inister­
komitees des Europarates vom 13.April 1970 über­

. reicht.· 
..' . 

Ich beehre ni1.ch,diese Anfrage in Entsprechung 
des.. Beschlusses;' des Ministerrates, Punkt 23 des Be­
schlußprotokolls Nr. 67 vom 7. September 1971 namens 
der Bundesregierung wie folgt zu beantworten: 

. / . 
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Die Untersuchung der Natur und des'Umfan.gs 
da-verborgenen Kri~~nalität erfolgt in Österreich 
im Rahmen der polizeilichen und der gerichtlichen 
Kriminalstatistik. Sie konzentriert sich insbeson­
dere auf die in den Erläuterungen zu deIn Entschlies­
sungsentwurf des Min:Lsterlwmitee3 unter den Punkten 
2 bis L~ (Dunkelziffer der Kriminalität in der Bevöl­
kerung, Grauziffer der Kriminalität in der Bevölke­
rung und Dunkelziffer der Kriminalit&.i.t in der Straf­
karte der Verurteilten) angeführten Fälle (vgl. Euro­

parat-Dokument eH (70)16 Seite 3 und 4). 

Die vom Bundesministerium für InneY'es seit 1953 
geführten !22]).zeilichen Kr.i.IT)J-na~st8.tistikeE.kornrrlen 
den Empfehlungen des Niriistc~rkomitees "veitgehend ent­
gegen. MitWirkung vom 1. Jänner 1971 wurde in enger 
Zusammenarbeit mit dem Krimino:Logischeh Institut der 
Universität Wien die st.3,tistische Erfassung der 1\nzei­
getätigkeit der Sicherilsitsbehörden reformiert, wodurch 
eine noch tjessere AUS1.vE,~rtung der poli.zei.1.ichon Kriminal­
statistik ermöglicht vllJ.rde. Durch den gleichzeitigen 
Einsatz eines Computers v,e'rden nun auchumfangreicho'. 
Untersuchungen innerhalb einE:~s sehr kur'zen Zeitraumes 
durchführbar. 

Auf dem Gebiet der polizeilichen Kriminalstatistik 
wurde bereits vor längerer Zeit im Rahmen der interna­
tionalen Kriminalpolizeiorganisation (INTERPOL) die 

, . . 

internationale Zusammenarbeit insoweit verwirklicht, 
als diese mit RUcksicht auf die in, den elnzelnen·Staa­
ten bestehenden, untenHnander stark differenzierenden 
Hecht::wrclnungen ij,berhmJ.pt möglich ist.· 

. / ' 
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Im Bereich des Bun.desministeriums :für ,Justiz' 

befaßt sich seit 1970 ein Arbeitskreis mit der Re­

for'rn der gericl1'cl.;~chen Krimi~lalstatist:Lk $ die die 

rechtskräftigen Verurteilungen durch die Strafge-

• richte zum Gegenstand hat. Diesem Arbeitskreis'ge­

h5rt auch ein Mitarbeiter des Kriminologis6hen ln~ 

stituts der Universität Wien an, der auch ~n_der 
Neugestaltung der Polize':Lstatistik mi tgmJirkt hat. 
Dieser Arbeitskreis befaßt sich vor allem auch mit 

dem pJ';oblern der BewegungstatistH::. Derzeit ist es 

unm5g1ich, zwischen der'~olizeilichen und der ge­

richtlichen Kriminalstatistik Beziehungen herzustel­

len, da sie von verSchiedenen Stichzeitpunkt~n aus­
gehen, nämlich 'einerseits dem Zeitpunkt der Anzeige­

erstattung und' andererseits dem Zeitpunkt des Ein­
tritts der Ul"teilc::>rechtskraft. Die Bev'legungsstatistik 
erfaGt nun d'ie Bewegung der angezeigten Straftat vom 
Anfall bei der AnklagebehBrde bis zur rechtskräftigen' 

Erledigub~ des StrafverfahrenS. Sie gibt damit gewis­
sermaßen liber das weitere Schicksal der sicherheits­

behBrdlichep Anzeige im Bereich der Stra.:fjustiz Aus­
kunft. Neben den abgeurteilten DeJ.tkten erfaßt s'ie 
auch solche mit Strafe bedrohte Handlungen, deretwe­

gen ein Strafverfahren gegen eiDe bestimmte Person 
nicht durch Schuldspruch erledigt wurde. Die hieflir 

maßgebenden Gründe, wie ehva Unbekanntbleiben des 

Täters, Unmöglichkeit eines Schuldnachweises od~r 
. prozessuale Verfolgung.shindernis;:-;8 werdt'2n von der 

BewegungsstatJstik ausgew:Lesen. I'lfi t Hilfe der Bewe~ 
gungsstatistik. kann daher z,B. untersucht werden, 'wie 

groß tatsächlich'der Umfang, der Aufklärung der bekannt­
gevlol'denen strafbaren Verhalten ist und ':'lelche 

GrUnde tYl)j,scherv/eise beibestimrnt.en Delikten 

dazu fUhren;daß ein an sich aufgeklärtes Delikt 
nicht~ durch Schuldspruch e:clecLLgt \'lerden )(ann. 

Die Bewegungsstatistik ~efaßt sich somit. vor al-
lem auch mit dem a1s IIgraue Ziffer' der K:-cinüno,,.. 

lität" bezeichneten Ph~1nomen. 
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Das Kriminologische Institut der Universität 
\~Tien wird im Zusammenhang mit seiner IVlitwirl::ung . 
an den ervlähnten Projekten sich besonders mit·· der 
Fra~ge der sogen8.nnten Dunkelziffer auselnal"lders:et­

zen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen \'lird sowohl 
irinerstaatlich verwertet als auch dem Generalsekre­
tariat des Europarates zur VerfUgung gestellt werden 
können. 

Im Hinblick auf die Zielsetzung der Entschlies­
sung(vgl. Abschnitt 111 Punkt (iii) der Erläuterun­
gen im Europarat-Dokument CM (70)16) darf in diesem 
Zusammenhang erwähnt werden, daß in die Suchtgiftge.,... 
setznovelle 1971, BGB1.Nr.271, auf Anregung des Bun­
desministeriums fUr Justiz eine Regelung aufgenom-
men \',7urde, wonach der Staatsanwalt,· wenn.eine Person 

ausschließlich deshalb angezeigt wird, \'leil sie. unbe­
rechtigt ein Suchtgift erworben oder besessen h~t, die . . 

. Anzeige zurUckzuleg~n hat, wenn das Suchtäiftdie fUr 
den eigenen Verbrauch des Angezeigten innerhalö einer 
Woche bestimmte Mengen nicht Ubersteigtund.wenn fer-. 
ner die'Bezirksverwaltungsbehörde entweder· feststellt, 
daß der Angezeigte wegen des. Suchtgiftmißbravches ~ei~ 
ner ärztLichen Behandlung oder Kontrolle bed~;f oder 
daß er sich der notwendigen ärztlichen. Behancllung oder 
einer KontrolJ..8 unterzieht. Unter· den gleichen 
Voraussetzungen ist ein bereits eingeleitetes 

·Strafverfahren einzustellen. 

Wien, amq . September 1971 

Der BundesmJniste'.r für Auswärtige 
.Anrel~genheiten: . 

(. A IJ- . 
. h~ Jvr."/V'y. ~. 

. . . . .. ~ . . . \ . 

\ 

815/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




